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§275
Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 

Jahren wird bestraft, wer
1. wissentlich von falschem oder gefälschtem Stem

pelpapier, von falschen oder gefälschten Stempel
marken, Stempelblanketten, Stempelabdrücken oder 
Postwertzeichen Gebrauch macht,

2. unechtes Stempelpapier, unechte Stempelmarken, 
Stempelblankette oder Stempelabdrücke für Spielkar
ten, Pässe oder sonstige Drucksachen oder Schrift
stücke, desgleichen wer unechte Postwertzeichen in 
der Absicht anfertigt, sie als echt zu verwenden, oder

3. echtes Stempelpapier, echte Stempelmarken, 
Stempelblankette, Stempelabdrücke oder Postwertzei
chen in der Absicht verfälscht, sie zu einem höheren 
Wert zu verwenden.

5. Kapitel \
2. Abschnitt I

Straftaten gegen die Volkswirtschaft J
§ 174

Fälschung von Geldzeichen

( 1 )  . . .  I
(2) . . .
(3) I (bei §§ 146 ff. StGB West)

(4) • • •

(5) Den Geldzeichen werden Postwertzeichen, Frei
stempelabdrucke und internationale Antwortscheine 
gleichgestellt.

§276
(1) Wer wissentlich schon einmal zu stempelpflich

tigen Urkunden, Schriftstücken oder Formularen ver
wendetes Stempelpapier oder schon einmal verwen
dete Stempelmarken oder Stempelblankette, desglei
chen Stempelabdrücke, welche zum Zeichen stattge
habter Versteuerung gedient haben, zu stempelpflich
tigen Schriftstücken verwendet, wird, außer der Stra
fe, welche durch die Entziehung der Stempelsteuer 
begründet ist, mit Geldstrafe bestraft.

(2) Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher wis
sentlich schon einmal verwendete Postwertzeichen 
nach gänzlicher oder teilweiser Entfernung des Ent
wertungszeichens zur Freimachung benutzt. Neben 
dieser Strafe ist die etwa wegen Gebührenhinterzie
hung begründete Strafe verwirkt.

§277
Wer unter der ihm nicht zustehenden Bezeichnung 

als Arzt oder als eine andere approbierte Medizinal
person oder unberechtigt unter dem Namen solcher 
Personen ein Zeugnis über seinen oder eines anderen 
Gesundheitszustand ausstellt oder ein derartiges ech
tes Zeugnis verfälscht und davon zur Täuschung von 
Behörden oder Versicherungsgesellschaften Gebrauch 
macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
bestraft.

§278
Ärzte und andere approbierte Medizinalpersonen, 

welche ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheits
zustand eines Menschen zum Gebrauch bei einer Be-


